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Verfassungshochverrat im Bundeshaus 

Zäsur und grösster Eklat seit 1848 
 Aufforderung an alle stimmberechtigten zur Abwahl der bisherigen Mitglieder des Na-

tionalrates und Ständerates in den Erneuerungswahlen am 20.10.2019 
 
 Die Bundesversammlung übt, 
unter Vorbehalt der Rechte von 
Volk und Ständen, die oberste Ge-
walt im Bund aus (BV Art. 148 
Abs. 1). Die Blockade zur Beendi-
gung des Verfassungshochverra-
tes der Bundesversammlung 
kann nur noch durch das Volk di-
rekt erfolgen. Volk und Stände 
können den Verfassungshochver-
rat nicht abwählen - aber im 
Sinne des Vorbehaltes in der Bun-
desverfassung die 246 Parlamen-
tarier, welche als oberste Gewalt 
im Lande die politische Verant-
wortung tragen. Ersetzt das Volk 
in den Ersatzwahlen am 20. Ok-
tober 2019 die amtierenden Par-
lamentarier beider Räte ist dies 
der Anfang vom Ende des Verfas-
sungshochverrates. Erst der öf-
fentliche Eklat und die Abwahl 
der heute amtierenden Ratsmit-
glieder ermöglichen die Zäsur 
und eben den Weg für die Umset-
zung einer «Neuen Sicherheitsar-
chitektur Schweiz». 
 

Anstifter, Täter und Opfer   

 
Verfassungshochverrat begründet sich 
in der Handlung der Bundesversamm-
lung und des Bundesrates die darauf ge-
richtet sind, die verfassungsmässigen 
Staatsbehörden ausserstande zu set-
zen, ihre Gewalt auszuüben. Der Bun-
desrat budgetierte seit Jahrzehnten 

Tatmittel welche für Straftaten gegen 
die Schweizer Bevölkerung eingesetzt 
werden - die beiden Räte genehmigten 
die Tatmittel. Die vom Bundesrat und 
der Bundesversammlung beschafften 
Tatmittel wurden von den Tatmittelbe-
schaffern der Offizialmaxime entzogen.  

Die Strafbehörden auf Stufe Bund und 
allen Kantone werden ausserstande 
gesetzt der Verpflichtung nachzukom-
men, Strafverfolgungen durchzufüh-
ren, wenn Tatmittel der Tatmittelbe-
schaffer Bundesrat und Bundesver-
sammlung in die strafbaren Handlun-
gen involviert sind. Dies begründet den 
Tatbestand des Verfassungshochverra-
tes. Die Tatmittel sind «Elektromagne-
tische Waffen», «Verbotene Phar-
maka» und «Mind Control Systemtech-

nik». Die Finanzierung der Tatmittel 
beinhaltet die Finanzierung der techni-
schen und psychologischen Ausbildung 
der Täterschaften zur Durchführung 
der strafbaren Handlungen an den 
wehrlosen Opfern. 
   Die Anstifter zu den Delikten sind die 
Tatmittelbeschaffer: Bundesrat, Natio-
nalrat und Ständerat. Es sind die demo-
kratisch gewählten Amtsträger im Bun-

deshaus: Legislativ- und Exekutivmit-
glieder. 

Der Bundesrat genehmigt gemeinsam 
das Budget mit den Tatmitteln, verant-
wortet die damit verbundene staatli-
che Doktrin als Kollegium gemeinsam 
und verfügt gemeinsam, welche Instan-
zen die Tatmittel erhalten. Strukturell 
sind dies dem Bundesrat unterstellten 
Instanzen wie Armee und Nachrichten-
dienste. Die Bundesratssitzungen mit 
den Beschlussfassungen werden proto-
kolliert. 
   Verfassungsmässig handeln der Nati-
onalrat und der Ständerat als oberste 
Gewalt im Lande - vorbehältlich Volk 
und Ständen. Die Bundesversammlung 
genehmigt das Budget des Bundesrates 
und die zugehörige Doktrin. Struktu-
rell wird das Budget in den zuständi-
gen Kommissionen besprochen und die 
Empfehlungen in den Fraktionen der 
Legislative diskutiert. Seit Einführung 

der elektronischen Abstimmung ist das 
Stimmverhalten der Parlamentsmit-
glieder öffentlich. 
   Die ausführenden Täterschaften der 
Delikte sind Besitzer der von den An-
stiftern im Bundeshaus beschafften 
Tatmittel welche die Delikte im Wissen 

Ausnahmegerichte sind un-
tersagt (BV Art. 30 Abs.1). 

Die Mitglieder der Bundes-
versammlung stimmen ohne 
Weisungen 
(BV Art. 161 Abs. 1). 

Der Bundesrat entscheidet 
als Kollegialbehörde  
(BV Art. 177 Abs. 1). 

Folter und jede andere Art 
grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Be-
handlung oder Bestrafung 
sind verboten 
(BV Art. 10 Abs. 3). 
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begehen, das in der Schweiz zu Strafta-
ten mit den geschützten Tatmitteln aus 
dem Bundeshaus keine Strafverfolgun-
gen geführt werden. In wie weit das 
Wollen der Täterschaften die Delikte 
auszuführen selbstbestimmt ist oder 
auf Anweisung der Anstifter im Bunde-
haus erfolgt kann erst geklärt werden 
nachdem die Offizialmaxime für die 
Strafbehörden bei den vorliegenden 
Kategorien von Straftaten eingehalten 
werden muss. Die Strafbehörden um-
fassen im Wesentlichen Polizei, Staats-
anwaltschaften und Gerichte. 
   Die Opfer der Tatmittel sind Personen 
der wehrlosen Schweizer Zivilbevölke-
rung. Die Anstifter im Bundeshaus hal-
ten die Zivilbevölkerung wehrlos in-
dem mit der Tatmittelbeschaffung die 
staatliche Doktrin der Ausschaltung 
der Offizialmaxime verbunden wurde. 
Die Doktrin der Anstifter basiert da-
rauf das die Opfer die an ihnen ausge-
führten strafbaren Handlungen nie-
mals nachweisen können sollen. 
   Die Strafbehörden weisen jede Form 
von Beweisermittlungsanträgen konse-
quent ab was es Opfern verunmöglicht, 
Straftatbestände mit einem ausrei-
chenden Anfangsverdacht zu beweisen 
womit die Eröffnung von Strafuntersu-
chungen verhindert wird. Die willentli-
che staatliche Doktrin der Anstifter im 
Bundeshaus macht die Opfer wehrlos. 
   Die Anstifter im Bundeshauses haben 
ihre Doktrin der strikten Geheimhal-
tung unterstellt. Durch die Wirkungs-
weise der Tatmittel werden Opfer in ei-
nen krankheitsähnlichen Zustand ver-
setzt welches der Täterschaft erlaubt, 
Dauerdelikte von Körperverletzungen 

zu verleugnen und als Krankheit zu be-
handeln.  Es ist davon auszugehen das 
Tausende Opfer in Ausweglosigkeit der 
absoluten Wehrlosigkeit jahrelanger 
Dauerdelikte Selbstmord begangen ha-
ben. Die von den Anstiftern im Bundes-
haus beschafften Tatmittel werden in 
den kommenden Jahrzehnten weitere 
Tausende von Selbstmordopfern er-
zeugen - sofern die Stimmberechtigten 
durch Abwahl der amtierenden Legis-
lative im Bundeshaus dem Verfas-
sungshochverrat kein Ende bereiten. 

Die Selbstmorde werden von den Tä-
terschaften in Kauf genommen um ein 
Klima der Angst zu erzeugen damit die 
Straftaten von Zeugen aus Angst ver-
leugnet werden. Die Anstifter im Bun-
deshaus tragen Verantwortung für 
Tausende Selbstmorde welche die 
Doktrin und die im Bundeshaus be-
schafften Tatmittel in den vergangenen 
Jahrzehnten in der Schweiz verursach-
ten. 
 

Verantwortlichkeit  

 
Die Weisungsbefugten im Bundeshaus 
haben im Geheimen, unter striktem 
Ausschluss von Volk und Ständen zur 
Doktrin und den geheimen Erlassen 
des Bundeshauses, jede demokratische 
Einflussnahme unterbunden. Das Volk 
wurde vom demokratischen Entschei-
dungsfindungsprozess des Bundeshau-
ses vollständig ausgeschlossen. Dem 
Volk wurde die Doktrin aufgezwungen. 
Dasselbe gilt für die Empfänger der von 
den Anstiftern finanzierten Tatmittel. 
Angehörige von Armee und Nachrich-
tendienst haben keine Wahlmöglich-
keit. Die Tatmittel werden den Besit-
zern durch die Doktrin der Anstifter im 

Bundeshaus unter Geheimhaltungs-
pflicht aufgezwungen. Eigentümer der 
Tatmittel ist der Staat. Durch die Aus-
schaltung der Offizialmaxime trifft die 
Anstifter im Bundeshaus die grösste 
Verantwortung zu sämtlichen Strafta-
ten, welche mit den vom Bundeshaus 
beschafften Tatmitteln begangen wur-
den. Strafrechtlich gelten die Tatmittel-
beschaffer mit der erlassenen Doktrin 
als Anstifter welche sämtliche Delikte 
zu verantworten haben, welche von 
einzelnen Tatmittelbesitzern ohne 
Strafverfolgung begangen werden 
konnten. 
    Die riesige Stückzahl der vom Bun-
deshaus beschafften Tatmittel ist über 
die ganze Schweiz verteilt. Durch den 

Schaden aller Delikte der vergangenen 
Jahrzehnte wiegt der Verfassungs-
hochverrates im Bundeshaus so 

schwer das eine Beendigung des Miss-
standes ohne die Sanktionierung der 
politisch Verantwortlichen im Bundes-
haus ausgeschlossen ist. Den Stimmbe-
rechtigten der Erneuerungswahlen am 
20. Oktober 2019 ist ihre Verantwor-
tung in aller Eindringlichkeit in das Be-
wusstsein zu rufen.  
 

Auswirkungen 

 
Der Einsatz der von den Anstiftern be-
schafften Tatmittel an Personen der Zi-
vilbevölkerung sind nichts anderes als 
verfassungs- und gesetzwidrige 
Zwangsmassnahmen im Sinne des 
zweiten Buches des Schweizerischen 
Strafgesetzbuches, Erster Titel: «Straf-
bare Handlungen gegen Leib und Le-
ben».  
   Mit gerichtlich bewilligten Zwangs-
massnahmen können die gesetzlich ge-
schützten Persönlichkeitsrechte von 
Einzelpersonen durch die Strafbehör-
den eingeschränkt werden, soweit dies 
für die Aufklärung von Kriminalität er-
forderlich ist. Erlaubte Zwangsmass-
nahmen werden in der Schweizeri-
schen Strafprozessordnung, StPO, sta-
tuiert und sind klar definiert. Im Sinne 
der StPO angeordnete Zwangsmass-
nahmen sind zum Schutz der Zivilge-
sellschaft erwünscht und dienen der 
Aufklärung von Straftaten. Zwangs-
massnahmen erfordern als Vorausset-

zung einen hinreichenden Tatverdacht, 
was Willkür verhindert.  
Verfassungs- und gesetzwidrige 
Zwangsmassnahmen durch die von den 
Anstiftern im Bundeshaus beschafften 
Tatmittel wurden und werden zum 
Zweck der Fortsetzung der Politik mit 
kriminellen Mitteln beschafft und ein-
gesetzt. Die Anstifter im Bundeshaus 
verfolgen mit den von ihnen beschaff-
ten Tatmitteln den Zweck Zivilperso-
nen, unter Gewaltanwendung gegen 
Leib und Leben, zu zermürben und zu 
zersetzen um diese damit zu einem tun, 
unterlassen oder dulden zu nötigen. 
Verbotene Zwangsmassnahmen wer-
den zur Assimilation von Zivilpersonen 
in nachrichtendienstlich strukturierte 
Zwangssysteme eingesetzt. Erfolgt die 
Integration nicht freiwillig, werden 
verbotene Zwangsmassnahmen ange-
wendet. Die Tatmittelbeschaffer im 

Wie viele der durch die Tat-
mittel in den Selbstmord ge-
triebenen Opfer besuchten 
vorher einen Arzt und erhiel-
ten Diagnosen wie «Phan-
tomschmerz» oder «psychi-
sche Krankreit»? 

Die Geheimhaltung von 
Straftaten ist ein Charakte-
ristikum von Diktaturen. 

Die Vereinigte Bundesver-
sammlung wählt den Bun-
desanwalt oder die Bundes-
anwältin und die stellvertre-
tenden Bundesanwälte oder 
Bundesanwältinnen 
(StBOG Art. 20 Abs. 1). 

Zwangsmassnahmen sind 
Verfahrenshandlungen der 
Strafbehörden, die in Grund-
rechte der Betroffenen ein-
greifen (…) (StPO Art. 196). 
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Bundeshaus betreiben eine Fortset-
zung der Politik mit kriminellen Mitteln.  
   Die Folgen der Doktrin des Bundes-
hauses, die beschafften Tatmittel der 
Offizialmaxime zu entziehen, begrenzt 
sich nicht auf die staatliche Fortset-
zung der Politik mit kriminellen Mit-
teln. Das staatliche Gebot des Schwei-
gens zur Geheimhaltung der Tatmittel 
und aller strafbaren Handlungen ist 
eine Triebfeder für Delikte von Privat-
personen oder juristischen Personen. 
Die Tatmittel werden schlicht und ein-
fach von cleveren Kriminellen für De-
likte zum eigenen Vorteil eingesetzt. 
Das Dogma der Doktrin zu den Tatmit-
teln, dass über Delikte der Tatmittel 
Schweigen zu bewahren ist, öffnet 
hierzu Tür und Tor. Tatmittelbesitzer 
nutzen die durch die Straffreiheit der 
Tatmittel in der Zivilbevölkerung be-
stehende Angst um Delikte wie Privat-
bestechung (StGB Art. 322octies und 
Art. 322novies), vor Aufklärung zu schüt-
zen. Zeugen haben Angst das mit den 
von den Anstiftern im Bundeshaus be-
schafften Tatmitteln an ihnen willkürli-
che Vergeltung ausgeübt wird. 2015 
wurden die Straftatbestände der Pri-
vatbestechung eingeführt. Die bis 
heute ausgebliebenen Verurteilungen 
sind kein Zeugnis für Schweizer Unbe-
stechlichkeit, sondern Folge der Angst 
von Zeugen vor Vergeltung der Täter-
schaften durch staatlich geschützten 
Tatmittel. 
   Der Staat, welcher die Offizialmaxime 
zu den vom Bundeshaus beschafften 
Tatmitteln verweigert, wird erpress-
bar. Verlangt der Staat von Mitwissern 
das strafbare Handlungen, welche mit 
den von den Anstiftern im Bundeshaus 
beschafften Tatmitteln durchgeführt 
wurden, vertuscht, verschwiegen und 
verleugnet werden, was kann der Staat 
unternehmen gegen Mitwisser welche 
die Tatmittel aus dem Bundeshaus für 
ihre «private» Kriminalität eingesetzt 

haben? Zeugen von Delikten aus der 
Privatwirtschaft können sich gegen 
Einschüchterung oder Vergeltung we-
der präventiv schützen, noch erfolgte 
Vergeltung durch vom Bundeshaus be-
schaffte Tatmittel zur Strafverfolgung 
bringen. Vergeltung wird kein Dauer-
delikt sein, sondern eine kurzzeitige 
Einwirkung mit nachhaltigem körperli-
chen Schaden für die Geschädigten. Im 

Bewusstsein der Wehrlosigkeit und 
der geringen Aufklärungswahrschein-
lichkeit schweigen Zeugen von Delik-
ten wie Bestechung und vielen mehr. 
Der volkswirtschaftliche Schaden, wel-
cher hierdurch entsteht, ist unermess-
lich. 
   Ebenso ist die Erpressbarkeit der Tat-
mittelbeschaffer im Bundeshaus anzu-
führen. Erpresser welche wissen, wel-
che enorme politische Verantwortung 
die Anstifter im Bundeshaus tragen 
können dies zur Erwirkung irgendei-
ner Form von Vorteilsnahme nutzen. 
Ein solcher Zustand ist keinesfalls im 

Interesse des Volkes. Es führt kein Weg 
daran vorbei die Öffentlichkeit über 
die Verfehlungen des Verfassungs-
hochverrates aufzuklären um den 
Missstand abzustellen zu können und 
das Land und das Volk vor weiterem 
Schaden zu bewahren. 
 
Wahlen am 20. Oktober 2019 

 
   Der Verfassungshochverrat ist keine 
parteipolitische Problematik. Die Mit-
glieder der Fraktionen im Bundeshaus 
aller Parteien tragen mit dem Bundes-
rat gemeinsam die politische Verant-
wortung für den Verfassungshochver-
rat. Es ist allen in das Bundeshaus ge-
wählten Amtsträgern als Einzelperso-
nen politische Verantwortung zuzu-
weisen. Eine parteipolitische Profilie-
rung in der Zuweisung der Verantwor-
tung ist unangebracht und als kontra-
produktiv zu verhindern. Die parteipo-
litische Zusammensetzung in den bei-
den Räten sowie im Bundesrat hat sich 
über die vergangenen Jahrzehnte ver-
ändert, während der Verfassungshoch-
verrat in unverrückbarer Konstanz wei-
tergeführt wurde - und weitergeführt 
wird. 
   Die Mitglieder der Bundesversamm-
lung wurden auf die Missstände seit 
2015 aufmerksam gemacht, sowie im 
Speziellen vor den Bundesratswahlen 
vom 5.12.2018. Der Bundesrat bereits 
Anfang 2014. Den Mitgliedern der Bun-
desversammlung war die Gelegenheit 
gegeben, den Verfassungshochverrat 
in der Legislatur 2015-2019 zu been-
den. Die erlangte Erkenntnis ist das so-
wohl dem Bundesrat wie auch der Bun-
desversammlung der Wille fehlt, den 
Verfassungshochverrat aus eigenem 
Antrieb zu beenden. Die starke persön-

liche Betroffenheit der Tatmittelbe-
schaffer erstickt jeden Lösungsansatz 
im Keime. Dem Nationalstaat Schweiz 
fügt der Verfassungshochverrat Scha-
den zu während die wehrlose Zivilbe-
völkerung gezwungen wird, die Krimi-
nalität, als Folge des Verfassungshoch-
verrates, weiter zu dulden.  
   Die Stimmberechtigten in allen Kan-
tonen der Schweiz werden demokra-
tisch aufgerufen, die durch Verfas-
sungshochverrat belasteten, amtieren-
den Amtsträger der beiden Räte voll-
ständig abzuwählen und die beiden 
Räte am 20. Oktober 2019 durch unbe-
lastete Kandidierende zu ersetzen. Es 
ist ein rechtstaatlicher Ordnungsan-
trag an das Volk ohne jede parteipoliti-
sche Einflussnahme. Welcher Partei o-
der Liste die Stimmberechtigten an den 
Erneuerungswahlen für den National-
rat und den Ständerat am 20.10.2019 
ihre Stimme geben ist für die Abschaf-
fung des Verfassungshochverrates 
ohne Relevanz. Die parteipolitische Zu-
sammensetzung im Bundeshaus ist 
nicht das Problem. Die Befangenheit 
der heute im Bundeshaus amtierenden 
Legislativmitglieder ist mit der Abwahl 
zu beenden. 
    Wer sich entscheidet, unbelastete 
Kandidaten in die beiden Räte zu wäh-
len streicht auf der von ihm zur Wahl 
ausgewählten Liste die bisherigen Kan-
didierenden und ersetzt diese durch 
die Auflistung von neu Kandidierenden 
aus derselben Liste (kumulieren), oder 
durch die Auflistung von neu Kandidie-
renden aus einer anderen Liste (pana-
schieren). 
   Leider sind bisherige, sich wieder zur 
Wahl stellende Kandidaten auf den 
Wahllisten nicht als bisherige National-
ratsmitglieder gekennzeichnet. Es ist 
jedoch Usance das die 2015 gewählten 
Mitglieder des Nationalrates - die bis-
herigen - zuoberst auf den Listen aufge-
führt werden. 
   Für die zwei Sitze des Ständerates 
pro Kanton gibt es keine Wahllisten, 
der Name der zwei Kandidaten ist von 
den Stimmberechtigten von Hand auf 
den Wahlzettel zu schreiben. Unbelas-
tete Kandidaten sind Kandidierende 
welche bisher kein Mitglied in einem 
der beiden Räten waren, oder sind. 
    

Gesetzeskonforme Zukunft 

 
2017 waren in der Schweizer Wohnbe-
völkerung von 100% Schweizer Staats-
angehörigen 18.1% Doppelbürger 
(2016: 16.6%, 2015 15.3% - Quelle: 

Die Angst vor Vergeltung 
durch Gewaltdelikte gegen 
Leib und Leben generiert das 
Schweigen. 

Ein Staatswesen, welches 
Verfassungen und Gesetze 
bricht, ist erpressbar. 
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BFS). Die stimmberechtigten Ausland-
schweizer mit Doppelbürgerschaft 
sind in diesen Zahlen nicht enthalten. 
   Hochgerechnet werden in der 
Schweizer Wohnbevölkerung in 21 
Jahren von 100% Schweizer Staatsan-
gehörigen 50% Doppelbürger sein. 
Wird mit dem Initiativrecht den 
Stimmberechtigten in 20 Jahren eine 
Volksinitiative zum Vollbeitritt in die 
EU unterbreitet kann davon ausgegan-
gen werden, dass der Vollbeitritt zur 
EU vollzogen wird: Die Mehrheit der 
Doppelbürger wird eine zweite Staats-
bürgerschaft innerhalb der EU besit-
zen, eine Vorlage zu einem Vollbeitritt 
in die EU ist mehrheitsfähig. In weite-
ren 10-20 Jahren wird der Bevölke-
rungsanteil mit Doppelbürgschaften so 
gross sein das nationalstaatliches Den-
ken an den Volksabstimmungen nicht 
mehr mehrheitsfähig ist. 
    Mit den Tatmitteln, welche im Bun-
deshaus in den vergangenen Jahrzehn-
ten zur «Fortsetzung der Politik mit an-
deren Mitteln» im Geheimen beschafft 
wurden und heute verbrecherisch ge-
gen die wehrlose Zivilbevölkerung ein-
gesetzt werden wird sich der National-
staat Schweiz nicht retten lassen! Alt-
Bundesrat Samuel Schmid erklärte als 
Vorsteher des VBS in SFR: «Ohne die 
Armee ist der Zusammenhalt in der 

Schweiz nicht gegeben». Gemeint war 
wohl nicht die Armee, sondern die im 
Bundeshaus im Geheimen für Strafta-
ten beschafften Tatmittel. 
   Die grossen Tageszeitungen prakti-
zieren Selbstzensur und verweigern 
seit Jahren jede Publikation zur The-
matik. Die Publikation des vorliegen-
den Textes wurde von einer Chefre-
daktion abgelehnt, eine andere Redak-
tion antwortet nicht.  Die Anfrage zur 
Publikation gegen Entgelt als ganzseiti-
ges Inserat in neun Tageszeitungen 
wurde von einem Verlagshaus ebenso 
abgelehnt. Im Zusammenhang mit der 
Zensur wurde am 2.9.2019 eine Straf-
anzeige eingereicht, es besteht Rechts-
hängigkeit. 

   Mit der Beibehaltung des heutigen 
Status quo der vereitelten Strafunter-
suchungen zu Straftaten, in welche 
vom Bundehaus beschafften Tatmittel 

involviert sind, wird die Erosion des 
Rechtstaates Schweiz mit weiteren 
Tausenden von Selbstmordtoten in 
den kommenden Jahrzehnten fortge-
setzt. Die Beibehaltung der verbreche-
rischen Doktrin des Bundeshauses ist 
mit der Zerstörung des Nationalstaates 
Schweiz verbunden. Die politische 
Fehlleistung muss korrigiert werden, 
um schweren Schaden von der Schweiz 
abzuwenden. Bundesrat und Bundes-
versammlung erhielten volle Kenntnis 
den Handlungsbedarf zu erkennen. Das 
Schweigen der Verantwortlichen, wel-
che das Problem aussitzen um Privile-
gien nicht zu verlieren, gibt die Legiti-
mation zu handeln. 
      Die Schweizer Stimmberechtigten 
sind das unabdingbare Korrektiv. Sie 
erhalten meine eindringliche Empfeh-
lung am 20.10.2019 die amtierenden 
Mitglieder der beiden Räte vollständig 
abzuwählen und durch erstmals für ei-
nen Sitz in den beiden Räten kandidie-
rende Kandidaten zu ersetzen. 
______ 
ROY ERISMANN ist Bundesratskandidat 
an den Erneuerungswahlen des Bun-
desrates vom 11.12.2019.  
Strategische Zielsetzung ist die Umset-
zung einer «Neuen Sicherheitsarchi-
tektur Schweiz» als Mitglied eines 
neuen Bundesratskollegiums. 

Verfassungshochverrat 

Der Bundesrat budgetiert Tatmittel für Delikte gegen Leib und Leben, das Parlament genehmigt die 

Tatmittel, die Milizarmee erhält die Tatmittel - und Aufträge.  

Die Tatmittel sind «Elektromagnetische Waffen», «Verbotene Pharmaka» und «Mind Control System-

technik».  Die tausendfachen, nicht tödlichen Delikte gegen Leib und Leben verbleiben in der Schweiz 

ohne Strafverfolgung. Den Anstiftern - Bundesrat, Nationalrat und Ständerat - ist Verfassungshoch-

verrat im Sinne von StGB Art. 265 vorzuwerfen. Die Tatmittel dienen den Anstiftern zur Fortsetzung 

der Politik mit kriminellen Mitteln. Tatmittelbesitzer begehen straffrei Delikte gegen Leib und Leben 

auch aus eigenem Antrieb. Leidtragende dieses mittlerweile kriminellen Chaos in der Schweiz ist die 

wehrlose Zivilbevölkerung. Straftäter können strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. 

Alle Schweizer Medienredaktionen schwiegen bisher über den Verfassungshochverrat. 

   Am 20. Oktober 2019 sind Erneuerungswahlen für 246 Parlamentssitze. Den Anstiftern des straf-

rechtlichen Chaos ist - vorerst - politische Verantwortung zuzuweisen um die Handlungsfähigkeit des 

Rechtstaates wiederherzustellen. 

   Die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger in allen Kantonen haben im Oktober die Wahl, die 

befangenen Verantwortlichen vollständig abzuwählen und die beiden Räte im Bundehaus, durch Er-

satzwahl unbelasteter Nationalrats- und Ständeratskandidaten, zu ersetzen. 

Die Neue Zürcher Zeitung 
publiziert am 6.9.2019 auf 
der Frontseite ein im Zwei-
ten Weltkrieg von den 
Schweizer Zensoren abge-
stempeltes, grosses Bild mit 
dem Text: «Veröffentlichung 
verboten - Publication Inter-
dite». Zeitlicher Zufall? 


